
 
Amtliche Mitteilungen / 41. Jahrgang 023/2022 

 
 

Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung  
für den gemeinsamen konsekutiven Masterstudiengang „Neuroscience“ 

(M.Sc.) der Fakultät V – Mathematik und Naturwissenschaften und der 
Fakultät VI – Medizin und Gesundheitswissenschaften 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
 

vom 04.05.2022 
 
 
Die Fakultätsräte der Fakultäten V – Mathematik und Naturwissenschaften und VI – Medizin und 
Gesundheitswissenschaften haben am 16.02.2022 die Änderung der Ordnung über den Zugang und 
die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang „Neuroscience“ an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg vom 12.05.2017 (Amtliche Mitteilung 037/2017) beschlossen. Sie wurde vom 
Präsidium am 22.03.2022 und vom MWK durch Erlass vom 20.04.2022 genehmigt. 
 
 

Abschnitt I 
 
1. In § 3 Studienbeginn und Bewerbungsfrist wird in Absatz 1, Satz 2 das Datum „31. Mai“ ersetzt 
durch „15. Juni“.  
 
2. In § 4 Zulassungsverfahren wird Absatz 2 a) neu gefasst und lautet nun: 
 
 „a) Ergebnis der Abschlussprüfung des vorangegangenen Studiums i. S. d. § 2. 
 
 Durchschnittsnote 1,00 bis 1,29 6 Punkte 
 Durchschnittsnote 1,30 bis 1,49 5 Punkte 
 Durchschnittsnote 1,50 bis 1,69 4 Punkte 
 Durchschnittsnote 1,70 bis 1,89 3 Punkte 
 Durchschnittsnote 1,90 bis 2,19 2 Punkte 
 Durchschnittsnote 2,20 bis 2,49 1 Punkt 
 Durchschnittsnote 2,50 bis 4,00 0 Punkte“ 
 
3. In § 4 Zulassungsverfahren wird in Absatz 2 b) Besondere Eignung im vierten Aufzählungspunkt 
„0,5 Punkte“ durch „1 Punkt“ ersetzt. 
 
4.  In § 4 Zulassungsverfahren wird in Absatz 2 b) im letzten Satz „13 Punkte“ durch „11,5 Punkte“ 
ersetzt. 
 
 

Abschnitt II 
 
Die Änderung dieser Ordnung tritt nach der Genehmigung durch das Niedersächsische Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur und nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg zum Bewerbungsverfahren für das Wintersemester 2022/23 in Kraft. 


